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ernsthaft und zielgerichtet umgesetzt, sondern mit dessen Realisierung, die eine Nutzungs-

aufnahme hätte ermöglichen können, zugewartet. Dafür spreche die bloße Dauer der von ihr 

vorgetragenen Bautätigkeit von 2011 bis 2023 sowie das Stellen verschiedener Bauanträge, 

die teilweise darauf hindeuten würden, dass sie zumindest zeitweilig nicht mehr die Absicht 

verfolgt habe, eine Nutzung als Boardinghouse zu realisieren. Auch habe die Antragstellerin 

der Antragsgegnerin die für einen für einen (rechtmäßigen) Baubeginn notwendige schriftliche 

Baubeginnsanzeige nicht übersandt. Außerdem fehle die bauaufsichtliche Prüfung des Stand-

sicherheitsnachweises, weil die Antragstellerin dem Prüfingenieur die von ihm angeforderten 

Unterlagen nicht nachgereicht habe. Da die Antragstellerin langjährig bewusst mit der Reali-

sierung des Vorhabens zugewartet habe, beruhe die von ihr vorgetragene, nunmehr beste-

hende wirtschaftliche Dringlichkeit infolge einer behaupteten Verschlechterung der Marktlage 

primär auf ihrer eigenen Fehleinschätzung, dass die unter dem 7. Februar 2011 Umnutzung 

des 2. Obergeschosses bis zum Dachgeschoss als Boardinghouse für sie wirtschaftlich hin-

reichend lukrativ sei und auch künftig bleiben werde. Die behauptete wirtschaftliche Dringlich-

keit habe sie selbst zu vertreten. 

Den Hilfsantrag zu Ziff. 2, die Antragsgegnerin vorläufig zu verpflichten, festzustellen, dass die 

am 7. Februar 2011 erteilte Baugenehmigung gültig ist, sei gemäß § 122 Abs. 1 i. V. m. § 88 

VwGO hinsichtlich der innerprozessuale Bedingung so auszulegen, dass der Hauptantrag zu 

Ziff. 1 allein deshalb erfolglos bleibe, weil die Kammer es für ausgeschlossen halte, selbst eine 

(vorläufige) Feststellung über die Gültigkeit der streitigen Baugenehmigung zu treffen, sondern 

nur eine Verpflichtung der Antragsgegnerin zu einer entsprechenden Feststellung in Betracht 

ziehe. Die so zu interpretierende innerprozessuale Bedingung sei nicht eingetreten. 

Der Antrag zu Ziff. 3, die Antragsgegnerin zu verpflichten, die bauaufsichtliche Prüfung der 

Standsicherheit vorzunehmen, sei als Antrag auf Erlass einer einstweiligen Regelungsanord-

nung nach § 123 Abs. 1 Satz 2 VwGO statthaft und zulässig, aber mangels Anordnungsan-

spruchs unbegründet. Da die Kammer die Gültigkeit der Baugenehmigung vom 7. Februar 

2011 nicht habe feststellen können, könne die Antragstellerin auch nicht die vorläufige Ver-

pflichtung der Antragsgegnerin zur bauaufsichtlichen Prüfung der Standsicherheit verlangen. 

3. Gegen den ihr am 23. Dezember 2025 zugestellten Beschluss hat die Antragstellerin am 

5. Januar 2026 Beschwerde eingelegt, die sie am 23. Januar 2026 begründet hat. 

Sie wendet ein, sie habe den tatsächlichen Baubeginn wie auch die bis ins Jahr 2023 andau-

ernden Bauarbeiten durch die Vorlage von eidesstattlichen Versicherungen, Zeugenbestäti-

gungen, Rechnungen und Rechnungsübersichten; sowie Lohnbescheinigungen nachgewie-

sen. Fehlerhaft meine das Verwaltungsgericht dennoch, dass der Baubeginn und die stetig 

stattgefundenen Bauarbeiten nicht ausreichend glaubhaft gemacht worden wären. Dabei habe 

es generell die Anforderungen an den Nachweis des Baubeginns überspannt. Außerdem habe 
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es unter künstlicher Aufspaltung jedes einzelne „Glaubhaftmachungsmittel“ isoliert für sich be-

trachtet und separat danach gefragt, ob mit diesem einzelnen Glaubhaftmachungsmittel die 

„zielgerichtete Umsetzung“ der gesamten Baugenehmigung nachgewiesen worden sei. Damit 

verschließe sich das Verwaltungsgericht zugleich der lebensnahen Betrachtung, dass die nach 

Erteilung einer Baugenehmigung stattfindenden Bauarbeiten gerade der Umsetzung der er-

teilten Baugenehmigung dienen. Darüber hinaus habe das Verwaltungsgericht den Umstand 

verkannt, dass die Antragstellerin den Großteil der angefallenen Arbeiten mit eigenen Ange-

stellten ausgeführt habe, weshalb hierzu keine Rechnungen von Fremdfirmen vorhanden 

seien. Zudem übersehe das Verwaltungsgericht, dass hinsichtlich der Aufträge an Dritte eine 

Vielzahl einzelner Arbeiten über Jahre hinweg beauftragt worden seien. Bei der Auftrags- und 

Rechnungsstellung sei nicht jedes Mal angegeben worden, dass der Auftrag der Baugeneh-

migung vom 7. Februar 2011 diene. 

Letztlich nehme das Verwaltungsgericht unzulässige Mutmaßungen vor, wenn es etwa davon 

ausgehe, dass die Erstellung eines Musterzimmers nicht der Verwirklichung des Vorhabens, 

sondern nur der Suche nach einem Vertragspartner gedient hätte, um dann im nächsten 

Schritt unter Verweis auf diese Unterstellung die belegten Arbeiten am Musterzimmer als „nicht 

zur Umsetzung der Baugenehmigung dienend“ abzutun. Die künstlich aufgespaltete Betrach-

tung des Verwaltungsgerichtes sei erkennbar ergebnisorientiert. Sie genüge nicht den Anfor-

derungen an eine objektive und lebensnahe Beweiswürdigung. Das Verwaltungsgericht habe 

die grundrechtliche Perspektive des Falls ausgeblendet und die Erlöschensregelung des § 73 

Abs. 1 SächsBO nicht freiheitssichernd ausgelegt und angewandt. Den Rechtsbegriff „begon-

nen“ habe es mit grundrechtsverkürzenden Tatbestandselementen angereichert, indem es 

eine nachhaltige Bautätigkeit, geradezu eine Finalität bzw. eine Zielgerichtetheit auf die Fer-

tigstellung des Bauvorhabens postuliert habe. In ähnlicher Weise sei es auch bei der Ausle-

gung und Anwendung des Rechtsbegriffs „unterbrochen“ in § 73 Abs. 1 Halbsatz 1, Alt. 2 

SächsBO vorgegangen. Das Verwaltungsgericht habe sich vom Leitbild des großen Bauträ-

gers, der nach einem Forward-Deal oder anderen Vertragskonstruktionen das Bauvorhaben 

bereits faktisch für einen feststehenden Endkunden errichtet, fehlleiten lassen. Als im Schwer-

punkt tätiger Gastronom habe der geschäftsführende Gesellschafter der Antragstellerin das 

Vorhaben nicht stringent und nachhaltig als komplexes, modulares Gesamtprojekt umsetzen 

können. Die Herangehensweise des Verwaltungsgerichts sei lebensfremd und führe im Er-

gebnis zu einer „Nachweisschlacht“ über Einzelrechnungen und kleinteilige Bauaktivitäten, die 

der Bauherr bei „freiheitssichernder“ Auslegung des § 73 Abs. 1 SächsBO nicht führen müsse. 

Ein ernsthafter und belegbarer Baubeginn durch tatsächliche Vornahme von sachgerechten 

Schritten, zur Realisierung des genehmigten Vorhabens müsse ausreichen. Es bestehe keine 

Pflicht zu schnellem Bauen. Auch kleinere, nur langsam vorangehende bzw. zeitlich nicht kon-

tinuierlich erfolgende Baumaßnahmen seien ausreichend. Für den Baubeginn komme es auch 

nicht auf dessen Rechtmäßigkeit an, etwa im Hinblick auf die erforderliche vorherige 
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hat. Nach der maßgeblichen Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der Beschwerdeentscheidung 

liegt sowohl ein Anordnungsanspruch als auch ein Anordnungsgrund für die begehrte Rege-

lungsanordnung (§ 123 Abs. 1 Satz 2 VwGO) vor. 

a) Jedenfalls mit den nunmehr im Beschwerdeverfahren vorgelegten Unterlagen hat die An-

tragstellerin einen Anordnungsanspruch glaubhaft gemacht. Unter Berücksichtigung des im 

Ortstermin gewonnenen Augenscheins ist für den Senat überwiegend wahrscheinlich (§ 123 

Abs. 3 VwGO i. V. m. §§ 920, 294 ZPO), dass die Antragstellerin innerhalb von drei Jahren 

nach Erteilung der Baugenehmigung mit der Ausführung des Bauvorhabens begonnen und 

die Bauausführung im Zeitraum von Dezember 2016 bis Januar 2019 nicht länger als zwei 

Jahre unterbrochen hat. 

Gemäß § 73 Abs. 1 SächsBO in der seit dem 1. Januar 2016 geltenden Fassung vom 11. Mai 

2016 erlöschen die Baugenehmigung und die Teilbaugenehmigung, wenn innerhalb von drei 

Jahren nach ihrer Erteilung mit der Ausführung des Bauvorhabens nicht begonnen oder die 

Bauausführung länger als zwei Jahre unterbrochen worden ist; die Einlegung eines Rechtsbe-

helfs eines Dritten hemmt den Lauf der Frist bis zur Unanfechtbarkeit der Genehmigung. Die 

in § 73 Abs. 1 Halbsatz 1 SächsBO enthaltenen Befristung soll nach ihrem Sinn und Zweck 

verhindern, dass genehmigte Bauvorhaben erst zu einer Zeit entstehen, in der sie nach den 

veränderten tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnissen unzulässig sind (Senatsurt. v. 

9. Juni 2011 - 1 A 504/09 -, juris Rn. 42 zur Vorgängerregelung des § 73 Abs. 1 SächsBO a. 

F. unter Hinweis auf BVerwG, Urt. v. 22. Februar 1991, NVwZ 1991, 984; HessVGH, Urt. v. 

22. Dezember 1971 - IV OE 82/69 -, juris; Jäde, in: Jäde/Dirnberger/Böhme, Bauordnungs-

recht Sachsen, 96. EL, 2025, § 73 Rn. 1). Eine Baugenehmigung erlischt dabei nicht, wenn 

der Bauherr durch hoheitlichen Eingriff gehindert war, von ihr innerhalb der in § 73 Abs. 1 

SächsBO genannten Frist Gebrauch zu machen (Senatsurt. v. 9. Juni 2011 - 1 A 504/09 -, juris 

Rn. 42).  

Der Beginn der Ausführung des Vorhabens setzt ein tatsächliches Handeln des Bauherrn vo-

raus. Er muss eine bauliche Tätigkeit entfalten, die in einem unmittelbaren, objektiven und 

nicht lediglich aus der Sicht des Bauherrn bestehenden Zusammenhang mit dem genehmigten 

Bauvorhaben steht. Ein Ausführungsbeginn liegt nur dann vor, wenn Bauarbeiten stattfinden, 

die zielgerichtet in Ausnutzung der erteilten Baugenehmigung erfolgen und der Errichtung des 

genehmigten Vorhabens dienen. Durch einen Vergleich des Bauscheins, der genehmigten 

Bauzeichnungen und etwaiger sonstiger genehmigter Anlagen mit der vom Bauherrn in Angriff 

genommenen baulichen Tätigkeit lässt sich objektiv feststellen, ob dieser mit der Ausführung 

des Vorhabens, so wie es genehmigt wurde, begonnen hat. Nicht ausreichend ist, wenn über-

haupt Arbeiten auf dem Baugrundstück getätigt werden, die aus Sicht des Bauherrn in irgend-

einem Zusammenhang mit dem Bauvorhaben stehen. Bloße Vorbereitungs- oder 
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Sicherungsmaßnahmen oder die Durchführung nicht genehmigungspflichtiger Bauarbeiten 

genügen ebenfalls nicht (OVG NRW, Beschl. v. 2. Februar 2012 - 2 B 1525/11 -, juris Rn. 30 

zum dortigen Landesrecht). Baumaßnahmen, die zögerlich und stückwerkhaft durchgeführt 

werden, stellen keinen zielführenden Baufortschritt dar, der den Fristablauf für ein Erlöschen 

der Baugenehmigung hindern könnte. Dies gilt umso mehr, wenn objektive Anhaltspunkte da-

für bestehen, dass der Bauherr subjektiv die Realisierung eines anderen Bauprojekts beab-

sichtigt (OVG NRW, Beschl. v. 2. Februar 2012, a. a. O., Rn. 32 unter Bezugnahme auf OVG 

Berlin-Brandenburg, Beschl. v. 21. Oktober 2005 - OVG 2 S 104.05 -, juris Rn. 10, allerdings 

dort mit dem einschränkenden Zusatz, dass schon die zögerlichen und stückwerkhaften Bau-

maßnahmen zum Verfall der Baugrubensicherung führen). 

Von diesem Maßstab geht auch das Verwaltungsgericht aus. Im Hinblick auf das Vorbringen 

der Antragsgegnerin ist hierzu Folgendes zu ergänzen: 

§ 73 Abs. 1 Halbsatz 1 SächsBO setzt weder nach seinem Wortlaut noch nach seinem Sinn 

und Zweck für den Beginn der Ausführung konstitutiv voraus, dass der Bauherr zuvor die Bau-

beginnsanzeige erstattet hat. Gemäß § 72 Abs. 8 SächsBO hat der Bauherr den Ausführungs-

beginn genehmigungsbedürftiger Vorhaben und die Wiederaufnahme der Bauarbeiten nach 

einer Unterbrechung von mehr als drei Monaten mindestens eine Woche vorher der Bauauf-

sichtsbehörde schriftlich mitzuteilen (Baubeginnsanzeige). Mit der Bauausführung oder mit der 

Ausführung des jeweiligen Bauabschnitts darf gemäß § 72 Abs. 6 SächsBO erst begonnen 

werden, wenn die Baugenehmigung dem Bauherrn zugegangen ist (Nr. 1) und die bautechni-

schen Nachweise nach § 66 SächsBO (Nr. 2) sowie die Baubeginnsanzeige (Nr. 3) der Bau-

aufsichtsbehörde vorliegen. Wurde die Ausführung eines Vorhabens entgegen den Vorschrif-

ten des § 72 Absatz 6 und 8 begonnen, kann die Bauaufsichtsbehörde gemäß § 79 Abs. 1 

Satz 2 Nr. 1 SächsBO die Einstellung der Arbeiten anordnen. Darüber hinaus hat der sächsi-

sche Landesgesetzgeber den Verstoß gegen die Verpflichtung nach § 72 Abs. 8 SächsBO als 

Ordnungswidrigkeit gemäß § 87 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 SächsBO normiert. Die Ordnungswidrig-

keit kann mit einer Geldbuße bis zu 500.000 € geahndet werden (§ 87 Abs. 3 SächsBO). Dass 

ein hiernach ordnungswidriger Beginn der Bauausführung darüber hinaus den Fristenlauf für 

ein Erlöschen der Baugenehmigung nach § 73 Abs. 1 Halbsatz 1 SächsBO nicht hindern 

würde, lässt sich den Bestimmungen der Sächsischen Bauordnung hingegen nicht entneh-

men. Entsprechendes gilt für einen Baubeginn trotz des Fehlens eines bautechnischen Nach-

weises nach § 66 SächsBO bei Baubeginn (§ 72 Abs. 6 Nr. 2 SächsBO), den die Behörde - 

neben einer Baueinstellungsverfügung nach § 79 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 SächsBO - gleicherma-

ßen als Ordnungswidrigkeit nach § 87 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 SächsBO ahnden kann. 

Ebenso wenig normiert § 73 Abs. 1 SächsBO eine Höchstfrist, innerhalb der ein genehmigtes 

Bauvorhaben fertiggestellt sein muss. Unter Berücksichtigung der baulichen Dimensionen des 
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gerichtlichen Verfahren vorgelegten Absageschreiben verschiedener Interessenten für eine 

Nutzung als Boardinghouse ist für den Senat auch glaubhaft gemacht, dass sich die Marktsi-

tuation für eine solche Nutzung verschlechtert und die Antragstellerin dringlich darauf ange-

wiesen ist, das fertiggestellte Vorhaben nutzen zu können, um die laufenden Kreditverbind-

lichkeiten und den Unterhalt des Gebäudes bestreiten zu können.  

c) Aus den vorgenannten Gründen sind auch Anordnungsanspruch und Anordnungsgrund für 

die unter Ziff. 3 beantragte einstweilige Anordnung zur Verpflichtung der Antragsgegnerin, die 

bauaufsichtliche Prüfung vorzunehmen, glaubhaft gemacht. Anders als von der Antragsgeg-

nerin angenommen stehen dem auch nicht die Einschränkungen für eine Vorwegnahme der 

Hauptsache entgegen. Denn sie wird nicht einstweilen dazu verpflichtet, den Nachweis zur 

bauaufsichtlichen Prüfung der Standsicherheit zu erteilen, sondern lediglich zur Vornahme der 

bauaufsichtlichen Prüfung verpflichtet. 

6. Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 2 VwGO. 

7. Hinsichtlich der Höhe des nach § 47 Abs. 1, § 53 Abs. 2 Nr. 2, § 52 Abs. 1 GKG zu bemes-

senden Streitwerts folgt der Senat der erstinstanzlichen Festsetzung, gegen die Einwendun-

gen nicht erhoben wurden. 

Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§ 152 Abs. 1 VwGO; § 68 Abs. 1 Satz 5, § 66 Abs. 3 Satz 2 

GKG). 

 

Meng Gretschel Reichert 

 

51 

52 

53 

54 


